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Anlage  
Beispielsberechnung für die Anwendung der Ziffer 3.2.2.8  

 
 
Beispiel 1: 
  
Ein Bewerber erhält für die sozialen Kriterien unter 3.2.2.1 bis 3.2.2.6 insgesamt 60 Punkte und 
für die Ortsbezugskriterien unter 3.2.2.7 insgesamt 50 Punkte. 
 
Da die Punkte für die Ortsbezugskriterien jene für die sozialen Kriterien nicht übersteigen, er-
folgt keine Kürzung; es werden 60 + 50 = 110 Punkte berücksichtigt. 
 
 
Beispiel 2: 
  
Ein Bewerber erhält für die sozialen Kriterien unter 3.2.2.1 bis 3.2.2.6 insgesamt 40 Punkte 
und für die Ortsbezugskriterien unter 3.2.2.7 insgesamt 50 Punkte. 
 
Da die Punkte für die Ortsbezugskriterien jene für die sozialen Kriterien übersteigen, erfolgt 
eine Kürzung der Punkte für die Ortsbezugskriterien auf jene der sozialen Kriterien; es wer-
den 40 + 40 = 80 Punkte berücksichtigt.  


